
Wichtige Informationen „Zutritt Waagengrube“

Auf Basis der Erkenntnisse in der Arbeitsgemeinschaft Mess- & Eichwesen, der DGUV Regeln sowie 
unserer spezifischen Gefährdungsbeurteilung für „Arbeiten in engen Räumen“ sind vor Aufnahme der 
Arbeiten an und in Ihrer Waage einige wichtige Punkte zu beachten.
 
Wir haben die wichtigsten Vorgaben für Sie als Verwender zusammengefasst.
 
Ziel dieser Information ist, den Grundsätzen der Prävention durch technische, organisatorische und 
persönliche Schutzmaßnahmen nachzukommen und dadurch gemeinsam für eine saubere und sichere 
Arbeitsumgebung zu sorgen. 
 
• Benennung einer Anlagenverantwortlichen Person vor Ort
• Reinigung der Waagenoberfläche und Waagengrube (gereinigt, zugängig, entschlammt, 

entwässert)
• Unterweisung unserer Mitarbeiter auf spezifische Gefahren vor Ort
• Freimessen der Waagengrube „im Bedarfsfall“
• Stellung eines Sicherheitspostens während der Arbeiten in der Waagengrube (Arbeiten in engen 

Räumen, Alleinarbeit ist unzulässig)
• Stilllegung der Waage während unserer Servicearbeiten

Quellen:
 
ArbSchG (Arbeitsschutzgesetz)
DGUV Vorschriften (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung)

Regel 113-004 Arbeiten in engen Räumen
Mess EG (Mess- und Eichgesetz) 
Mess EV (Mess- und Eichverordnung)

§23 & §33 Mess EV
 
 „Nach § 33 (3) MessEV sind Waagen für die Eichung zu reinigen und ordnungsgemäß herzurichten… Waagen, die 
am Gebrauchsort geeicht werden, müssen ungehindert und gefahrlos zugänglich sein…“
Nach § 23 (1) MessEV müssen die verwendeten Messgeräte über die für den Verwendungszweck erforderliche 
Genauigkeit verfügen, für die vorgesehen Umgebungsbedingungen geeignet sein und innerhalb des zulässigen 
Messbereiches eingesetzt werden.

Herstellervorgabe Wartungs- & Bedienungsanleitung

Werden die oben genannten Auflagen nicht eingehalten, sind unsere Mitarbeiter angehalten, die 
Waagengrube nicht zu betreten. Der gefahrlose Zugang ist Grundvoraussetzung für Arbeiten in der 
Waage. Eine etwaige Nichteinhaltung führt zum Abbruch des Einsatzes mit voller Kostenverrechnung 
an den Auftraggeber!

S e r v i c e h o t l i n e :
+49 (0) 800 / 62 37 726
Haben Sie Fragen? Rufen Sie 
uns kosterfrei an

Pfister Waagen Bilanciai GmbH
Linker Kreutweg 9
86444 Affing-Mühlhausen

Telefon: +49 (0)8207/ 9 58 99 – 0
Telefax: +49 (0) 8207 / 9 58 99 – 19
 

E-Mail: service@pfisterwaagen.de
Internet: www.pfisterwaagen.de

https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/915
https://www.gesetze-im-internet.de/messev/MessEV.pdf
https://pfister-waagen.de/wp-content/uploads/2022/06/Bedienungs-_und_Wartungsanleitung_Gleis-_Strassenfahrzeugwaage_154.001.05.00_BA_c.pdf
https://pfister-waagen.de/wp-content/uploads/2022/06/Bedienungs-_und_Wartungsanleitung_Gleis-_Strassenfahrzeugwaage_154.001.05.00_BA_c.pdf
https://pfister-waagen.de/wp-content/uploads/2022/06/Bedienungs-_und_Wartungsanleitung_Gleis-_Strassenfahrzeugwaage_154.001.05.00_BA_c.pdf

